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Vereinssatzung  
(wie eingetragen ins Vereinsregister) 

 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
(1) Der Verein führt den Namen 

“Förderverein Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer”.  
Er  ist in das Vereinsregister ein-
getragen und trägt den Zusatz  
“e.V. 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in 

Wilhelmshaven. 
 
 

§ 2 Vereinszweck 
(1) Der Verein verfolgt den Zweck, 

den Nationalpark “ Niedersächsi-
sches Wattenmeer” sowie das 
„Biosphärenreservat Niedersäch-
sisches Wattenmeer“ bei der Er-
füllung  der jeweiligen Aufgaben 
auf dem Gebiet des Naturschut-
zes und der Forschung sowie in 
der Öffentlichkeitsarbeit zu för-
dern und zu unterstützen, insbe-
sondere auch vor dem Hinter-
grund der Anerkennung des Na-
tionalparks als Weltnaturerbe. 

 

(2) Der Verein bekennt sich öffent-
lich zu den Zielsetzungen des 
Nationalparks und des Biosphä-
renreservates „Niedersächsisches 
Wattenmeer“  und unterstützt 
diese ideell und materiell durch 
Aktivitäten zur Erreichung dieser 
Zielsetzungen, insbesondere zur  

- Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume und Lebensge-
meinschaften samt ihrer Pflan-
zen- und Tierwelt 

- Förderung des Umweltbewusst-
seins und der Umwelterziehung 

- Förderung von Projekten zur 
nachhaltigen Entwicklung der 
Wattenmeerregion 

- Hebung von Bedeutung und 
Ansehen des Nationalparks, des 
Biosphärenreservates und Welt-
naturerbes, 

- zur nationalen und internationa-
len Zusammenarbeit . 

 
(3) Die Wahrung des Status des Wat-

tenmeeres als Weltnaturerbe ist 
dem Verein ein besonderes An-
liegen. Der Verein unterstützt 
und fördert daher bestehende 
Aktivitäten in der  
Naturschutzarbeit im Nieder-
sächsischen Wattenmeer und in 

den angrenzenden Gebieten, aber 
auch verwandte Aktivitäten im 
Kultur- und im Heimatbereich. 

 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke zugunsten der Allge-
meinheit im Sinne des Abschnit-
tes “Steuerbegünstigte Zwecke” 
der Abgabenordnung. Die Mittel 
des Vereins dürfen nur für sat-
zungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. 

 
(2) Die Mitglieder haben keinen An-

spruch auf Beteiligungen am 
Vermögen des Vereins; sie er-
halten keine Gewinnanteile und 
auch keine sonstigen Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins. 
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(3)Mittel des Vereins dürfen nur für  

satzungsgemäße Zwecke verwen-
det werden Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Die Tätigkeiten des Vor-
standes dürfen angemessen ent-
schädigt werden. Über die Höhe 
der Vergütung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 
 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig, er  
verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
 

§ 4 Mittel 
Der Verein erhält seine Mittel aus 
den regelmäßigen Jahresbeiträgen, 
aus einmaligen Beiträgen der Mit-
glieder, aus Spenden, Sponsorengel-
dern, Schenkungen und anderen 
Einkünften, wie zum Beispiel öffent-
liche oder private Fördermittel. 
 
 

§ 5 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr des Vereins ist das 
Kalenderjahr. 
 
 

§ 6 Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder des Vereins können 

natürliche und juristische Perso-
nen sowie Personenverbände des 
In- und Auslands sein, insbeson-
dere auch Kommunen entlang 
der Küste, Verbände und Vereine, 
die sich thematisch mit dem 
Wattenmeer befassen, sowie 
Institutionen wie Tourismusein-
richtungen entlang der Küste, 
wissenschaftliche Einrichtungen 
und Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens,  sofern sie sich zur 
Beachtung dieser Satzungsbe-
stimmungen durch deren Unter-
schrift bekennen. 

 
(2) Der Verein wirbt aktiv für die 

Vergrößerung seiner Mitglied-
schaft. 

 
(3) Die Aufnahme der Mitglieder er-

folgt durch den Vorstand auf 
schriftlichen Antrag. Der Eintritt 
wird mit Aushändigung einer 
schriftlichen Aufnahmeerklärung 
wirksam. 

 
(4) Die Mitgliedschaft endet durch 

Tod, Austritt oder Ausschluss. 
Ein  Ausschluss kann nach Anhö-
rung durch den Vorstand mit 
schriftlichen und begründeten 
Bescheid erfolgen, wenn das Mit-
glied sich trotz Abmahnung grob 
Vereins schädigend verhält oder 
mit zwei fortlaufenden Jahres-
beiträgen im Rückstand ist und 
diesen Betrag auch nach schriftli-
cher Abmahnung durch den Vor-
stand nicht innerhalb von drei 
Monaten von der Absendung an 
voll entrichtet. Die Abmahnung 
muss mit eingeschriebenem Brief 
an die letzte bekannte Anschrift 
des Mitgliedes gerichtet sein. In 
der Abmahnung muss auf den 
bevorstehenden Ausschluss hin-
gewiesen werden. Die Abmah-
nung ist auch wirksam, wenn die 
Sendung als unzustellbar zurück-
kommt. Der Vereinsausschluss 
erfolgt durch Beschluss des Vor-
standes. 
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Das Mitglied hat das Recht der 
Berufung an die Mitgliederver-
sammlung, die dann mit einfa-
cher Mehrheit endgültig ent-
scheidet. 

 
(5) Ein Austritt aus dem Verein kann 

nur schriftlich zum Ende eines 
Kalenderjahres unter Einhaltung 
einer vierteljährlichen Kündi-
gungsfrist erklärt werden.  

 
(6) Bei Beendigung der Mitglied-

schaft werden gegebenenfalls ge-
zahlte Spenden oder Beiträge und 
Zuschüsse nicht erstattet. Die aus 
der Mitgliedschaft erworbenen 
Rechte und Ansprüche erlöschen. 

 
(7) Für die Mitgliedschaft wird ein 

jährlicher Beitrag erhoben. Die 
Höhe des Mitgliedsbeitrages wird 
durch die Mitgliederversamm-
lung festgesetzt.  

 
(8) Neben der ordentlichen Mitglied-

schaft ist für Ehrenmitglieder 
(Abs. 9) und Fördermitglieder 
(Abs. 10) auf Antrag eine bei-
tragsfreie Mitgliedschaft möglich. 

 

(9)Der Verein kann Ehrenmitglieder  
haben. Sie werden durch Be-
schluss der Mitgliederversamm-
lung ernannt. Ehrenmitglieder 
haben alle Rechte der ordentli-
chen Mitglieder. 

 
(10)Auf Antrag ist eine  

Fördermitgliedschaft im Verein 
möglich. Über die Aufnahme von 
Fördermitgliedern entscheidet 
der Vorstand mit einfacher 
Mehrheit. Fördermitglieder wer-
den zu den Mitgliederversamm-
lungen eingeladen, haben dort 
aber kein Stimmrecht. 

 
 

§ 7 Vereinsorgane 
Die Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
 
 

§ 8 Vorstand 
(1) Der Vorstand wird auf zwei Jahre 

gewählt. Der Vorstand besteht 
aus der oder dem Vorsitzenden, 
der oder  dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, der Schriftführerin 
oder dem Schriftführer und der 
Schatzmeisterin oder dem 

Schatzmeister. Sie bilden den ge-
schäftsführenden Vorstand im 
Sinne der §§ 26 ff BGB. Zudem 
nimmt die Leiterin oder der Lei-
ter der Nationalparkverwaltung 
„Niedersächsisches Wattenmeer“ 
kraft Amtes als beratendes Mit-
glied ohne Stimmrecht an den 
Sitzungen des Vorstandes teil.  

(2) Der Vorstand leitet den Verein in 
allen Angelegenheiten, insbeson-
dere entscheidet er über die Ver-
wendung von Vereinsmitteln ent-
sprechend § 2 der Satzung. Er ist 
berechtigt, sich eine Geschäfts-
ordnung zu geben. Der Vorstand 
kann Fach- und Arbeitsaus-
schüsse bilden. 

(3) Ist nach Ablauf der regulären 
Amtszeit des Vorstands noch kein 
neuer Vorstand gewählt worden, 
werden die Geschäfte des Vereins 
bis zu einer Neuwahl vom bishe-
rigen Vorstand fortgeführt. 
Die gerichtliche und außerge-
richtliche Vertretung des Vereins 
erfolgt durch die Vorsitzende  
oder den Vorsitzenden bzw. die 
stellvertretende Vorsitzende oder 
den  stellvertretenden Vorsitzen-
den und ein weiteres  geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied. 
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      §9 Geschäftsführung 

Der Vorstand kann eine Person  
mit der Geschäftsführung 
beauftragen, die, soweit sie    
nicht Mitglied des Vorstandes 
ist, mit beratender Stimme an 
den Vorstandssitzungen teil-
nimmt. 

 
 

§ 10 Sitzungen des Vorstands  
Der oder die Vorsitzende beruft  
die Sitzungen des Vorstands ein. 
Der Vorstand ist einzuberufen, 
wenn zwei Vorstandsmitglieder 
es beantragen. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder, darunter 
der oder die 1. Vorsitzende oder 
die Stellvertreterin  bzw. der 
Stellvertreter anwesend sind. Der 
Vorstand fasst die Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Jedes stimmbe-
rechtigte Mitglied des Vorstandes 
hat eine Stimme. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme 
der oder des Vorsitzenden. 

 
§ 11 Mitgliederversammlung 

(1) Der oder die Vorsitzende beruft 
mindestens einmal jährlich eine 
ordentliche Mitgliederversamm-
lung  ein. Eine weitere Mitglie-
derversammlung beruft der Vor-
stand nach Bedarf oder auf An-
trag von einem Drittel der Zahl 
der Mitglieder ein. Die Einberu-
fung erfolgt schriftlich mit min-
destens einmonatiger Einla-
dungsfrist unter Angabe der 
Tagesordnung. 

 
(2) Über die Verhandlungen und Be-

schlüsse ist eine von einem Mit-
glied des Vorstands zu unter-
zeichnende Niederschrift aufzu-
nehmen, die in der Geschäfts-
stelle aufzubewahren ist. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung 

obliegt insbesondere:  
 
a) die Wahl des Vorstands, 
b) die Genehmigung des Jahresab-

schlusses, 
c) die Entlastung des Vorstands, 
d) die Beschlussfassung  über die 

Abänderung der Satzung,  
e) die Festsetzung oder Änderung 

der Beiträge, 

f) die Wahl von zwei Rechnungs-
prüfern, welche den Jahresab-
schluss jährlich zu prüfen haben. 
Die Amtszeit der Rechnungsprü-
fer beträgt 2 Jahre, eine Wieder-
wahl ist zulässig. 

g) die Beschlussfassung über die 
Auflösung des Vereins 
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§ 12 Beschlussfassung in der 
Mitgliederversammlung 

(1) Der Beschlussfassung der 
Mitgliederversammlung unterlie-
gen die in der Tagesordnung be-
kanntgegebenen Gegenstände. 
Jedes Mitglied kann spätestens 
14 Tage vor der Versammlung die 
Behandlung weiterer schriftlich 
formulierter Punkte verlangen. 

 
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig und beschließt mit 
einfacher Mehrheit der abgege-
benen  Stimmen. 
Änderungen des Vereinszwecks 
können nur in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Mitglieder-
versammlung bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte aller 
Vereinsmitglieder mit ¾ -Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen 
beschlossen  werden. Sollte diese 
Mitgliederversammlung nicht be-
schlussfähig sein, so ist erneut 
binnen vier Wochen einzuberu-
fen. In diesem Falle entscheiden 
die erschienenen Vereinsmitglie-
der wiederum mit ¾  Mehrheit.  

Zur Beschlussfassung über an-
dere Satzungsänderungen ist eine 
Mehrheit von 2/3 der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich.  

 
(3) Beantragen fünf in der Sitzung 

anwesende Mitglieder eine ge-
heime Abstimmung, so ist in die-
ser Form abzustimmen. 

 
(4) Jedes Mitglied kann sich bei Vor-

lage einer schriftlichen Vollmacht 
durch ein anderes Mitglied ver-
treten lassen. Ein Mitglied kann 
höchstens zwei weitere Mitglieder 
vertreten. 

 
 

§ 13 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann 

nur in einer zu diesem Zweck 
einberufenen Mitgliederver-
sammlung bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte aller Ver-
einsmitglieder mit ¾ Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen be-
schlossen werden. Sollte die erste 
Mitgliederversammlung nicht be-
schlussfähig sein, so kann binnen 
vier Wochen eine zweite Mitglie-
derversammlung mit der gleichen 
Tagesordnung einberufen wer-

den. Diese kann dann die Auflö-
sung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder mit 
¾ Mehrheit beschließen. 

 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung 

des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter  Zwecke ist ein 
nach Bereinigung der Verbind-
lichkeiten verbleibendes Vermö-
gen für satzungsgemäße Ziele zu 
verwenden.  Über die Verwen-
dung der Mittel entscheidet die 
Mitgliederversammlung in der 
Sitzung, in der die Auflösung be-
schlossen wird, mit ¾ Mehrheit. 
Vorschläge über die Verwendung 
der Mittel sind den Mitgliedern 
mit der Einladung zur Auflö-
sungsversammlung mitzuteilen.  
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Wilhelmshaven, im März 2011 
 
Anschrift: 
 
Förderverein  
Nationalpark Niedersächsi-
sches Wattenmeer  
 
c/o Theodor Schröder 
Osterende 26 
26639 Wiesmoor 
 
 
Spendenkonto: 
Landessparkasse zu Oldenburg - 
Zweiganstalt Jever 
Konto-Nr. : 050 – 417 070 
BLZ: 280 501 00 
 
 
 
 
 
 
 


